
W
enn Sie eine neue Sehhilfe 
benötigen (Brille oder Kon-
taktlinsen), kaufen Sie diese 

direkt beim Optiker. Beim erstmaligen 
Bezug sowie bei therapeutischen Seh-
hilfen und bei vergrößernden Sehhil-
fen benötigen wir eine augenärztliche 
Verordnung. Vom Optiker lassen Sie 
sich bitte eine vollständige Rechnung 
ausstellen. Denn ohne Rechnung kön-
nen wir die Kosten für eine Sehhilfe 
aus der Grundversicherung und ggf. 
der Zusatzversicherung nicht erstat-

ten. Eine Auftragsbestätigung, eine 
Quittung oder ein Zahlungsnachweis 
genügen nicht. Warum? Wir benötigen 
zur Erstattung alle relevanten Leis-
tungsangaben, die nur auf der voll-
ständigen Rechnung enthalten sind:

	■  die Art der Sehhilfe (z. B. Fern- 
oder Nahbrille, Gleitsichtbrille)

	■ die Refraktionswerte
	■  den Namen des 

Leistungsempfängers 
	■ das Rechnungsdatum

	■  die Einzelleistungen  
(z. B. Fassung, Preis der Gläser)

	■  eventuelle Extraleistungen 
(z. B. Kosten für Reinigungs- 
und Pflegemittel, Etui oder 
Brillenversicherung) 

Falls Sie mehrere Brillen kaufen, be-
nötigen wir für jede Brille eine ein-
zelne Rechnung. Auf dem folgenden 
Rechnungsmuster sind alle relevanten 
Angaben angegeben:

So läuft die Erstattung Ihrer Sehhilfe reibungslos

Genau hinschauen  
für volle Leistungen
Seit Anfang 2021 erhalten Sie mehr Leistungen für Sehhilfen aus der Grundversicherung. Eine 

wichtige Erweiterung, die vielen von Ihnen seit über einem Jahr zugutekommt. Damit bei der 

Erstattung dann alles reibungslos läuft, benötigen wir unbedingt eine vollständige Rechnung. Und 

alle, die die Zusatzversicherung abgeschlossen haben, erhalten unsere zusätzlichen Leistungen – 

sofern uns die entsprechenden Unterlagen vorliegen – automatisch.
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Bildschirmbrille
Wenn ein Betriebsarzt Ihnen eine 
Bildschirmbrille verordnet hat und 
Ihnen Restkosten nach der Kosten-
beteiligung durch Ihren Arbeitgeber 
bzw. Dienstherrn verbleiben, dann 
sind diese bei einer abgeschlossenen 
Zusatzversicherung (Ergänzungsstu-
fe und/oder ISH-Stufe) bis zur Jah-
reshöchstgrenze erstattungsfähig. 
Reichen Sie dafür die Rechnung und 
einen Nachweis über den Kostenanteil 
Ihres Arbeitgebers ein. 

Leistungen 
sonstiger 
Kostenträger
Falls Ihre Beihilfe nicht von der PBeaKK 
festgesetzt wird (z. B. Landesbeihilfe 
oder Bundesbeihilfe) oder Sie eine 
private Krankenversicherung und/oder 
Zusatzversicherung bei einem anderen 
Kostenträger abgeschlossen haben, rei-
chen Sie uns bitte diese Abrechnungs-
unterlagen bereits bei der erstmaligen 
Antragsstellung Ihrer Sehhilfe ein. 

Dies ermöglicht uns eine schnelle und 
vor allem abschließende Bearbeitung 
Ihrer Einreichung und damit eine zeit-
nahe Erstattung. 

Das brauchen wir Das reicht nicht

Beleg 	■ Rechnung 	■ Auftragsbestätigung
	■ Quittung
	■ Zahlungsnachweis

Brille  

(In- und 

Ausland)

	■ Art der Brille
	■  Einzelpreis Glas   

(rechts/links)
	■ Fassung
	■  Refraktions-

bestimmung 
	■  sonstige 

Einzelleistungen

	■  Pauschalpreis  

(z. B. ein 

Gesamtpreis 

für Fassung mit 

Gläsern)

Kontaktlinsen  

(In- und 

Ausland)

	■  Art der 

Kontaktlinse
	■  Einzelpreis 

Kontaktlinse
	■  Refraktions-

bestimmung 
	■  Reinigungs- und 

Pflegemittel 
	■  sonstige 

Einzelleistungen

	■  Pauschalpreis  

(z. B. ein 

Gesamtpreis für 

Kontaktlinsen 

inklusive 

Anpassungskosten)

Rechnungs-

betrag

	■  Gesamtrechnungs-

betrag muss aus-

gewiesen sein

	■  Rechnungen über 

Teilzahlungen in 

Raten 

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Erstattung Ihrer Sehhilfe 

Ihre Versicherung
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